
 

 

Richtlinienbeilage 3 – Bestandsinvestitionen 
(BS) | Staatliche Beihilfe SA.104987 – 
Österreich 

Spezifikation der Zuwendungsfähigkeit der Investitionen 

Gewerk Maßnahme max. 
Förder-
satz 

Bemerkungen 

Planung 
Planung- und 
Projektierungs-
maßnahmen 

50 % 
Projektierungs- und Planungskosten bis zu 5 % der richtliniengemäß 
anerkennbaren Kosten des Projektes. Rechtsanwaltskosten sind im 
Allgemeinen nicht förderbar. 

Tiefbau 
Gleis- und 
Flächen-
entwässerung 

20 % 
Tätigkeitsbericht über die durchgeführten Wartungsarbeiten pro 
Betriebsjahr; Aufstellung der Kosten, die für die Wartungsarbeiten 
aufgewendet wurden; Belege; Fotodokumentation vom Ist-Zustand 

Erdbau Erdbauarbeiten 10 % 
Tätigkeitsbericht über die durchgeführten Wartungsarbeiten pro 
Betriebsjahr; Aufstellung der Kosten, die für die Wartungsarbeiten 
aufgewendet wurden; Belege; Fotodokumentation vom Ist-Zustand 

Schienenseitige 
Anbindung 

Gleisbauliche 
Arbeiten 35 % 

Tätigkeitsbericht über die durchgeführten Wartungsarbeiten pro 
Betriebsjahr; Aufstellung der Kosten, die für die Wartungsarbeiten 
aufgewendet wurden; Belege; Fotodokumentation vom Ist-Zustand; 
Das Tauschen von Weichenherzen, Schwellen und Schienen ist nur im 
Zusammenhang mit Optimierungsmaßnahmen förderbar  
(z.B. Erhöhung der Achslast). 

Straßenseitige 
Anbindung sowie 
Umschlags-
flächen 

Ausschließlich 
Umschlags-
flächen 

10 % 

Tätigkeitsbericht über die durchgeführten Wartungsarbeiten pro 
Betriebsjahr; Aufstellung der Kosten, die für die Wartungsarbeiten 
aufgewendet wurden; Belege; Fotodokumentation vom Ist-Zustand; 
z.B. Erhöhung der Tragfähigkeit des Straßenunterbaus und -oberbaus 
für den Einsatz von schwereren Umschlagsgeräten 

Hochbau 
Überdachte 
Manipulations-
flächen 

25 % Es sind nur Investitionen im unmittelbaren Umschlagsbereich 
förderbar. 

Umschlagsgeräte 
Ersatzinvestition 
für veraltete 
Umschlagsgeräte 

25 % 
Beibringung von technischen Datenblättern von Alt- und Neugerät; 
Vergleich von leistungs- und umweltrelevanten Daten (z.B. Lärm und 
CO2) 

Ausrüstung EK-Sicherung 30 % gesetzliche Vorgaben; Effizienzsteigerung im Verschub 
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Gewerk Maßnahme max. 
Förder-
satz 

Bemerkungen 

Fahrleitung 30 % 
Tätigkeitsbericht über die durchgeführten Wartungsarbeiten pro 
Betriebsjahr; Aufstellung der Kosten, die für die Wartungsarbeiten 
aufgewendet wurden; Belege; Fotodokumentation vom Ist-Zustand  
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